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Bordellbetrieb Spitzwegstr. 23 A, 42329 Wuppertal 
Hier: Erlass einer Sperrbezirksverordnung  
 
 
Sehr geehrter Herr Steinbacher, 
 
in Wuppertal-Vohwinkel ist unter der Anschrift Spitzwegstr. 23 A ein Bordellbetrieb (Pussyclub) ge-
meldet. Das Gewerbe wurde am 12.02.2009 angemeldet als „gewerbliche Zimmervermietung; 
Schankwirtschaft mit der Verabreichung zubereiteter Speisen, Ausschank alkoholfreier Getränke (er-
laubnisfreies Gaststättengewerbe)“. 
 
Bei der Ordnungsbehörde gehen unregelmäßig Beschwerden über dieses Etablissement ein. 
Beklagt werden 
 

 Ruhestörungen durch übermäßigen Lärm, der aus dem Gebäude dringt,  
 Belästigungen durch den Parksuchverkehr 
 Belästigungen über Ruhestörungen von Gästen, die das Etablissement verlassen. 

 
Die Hinweise auf die Störungen kommen aus der unmittelbaren Nachbarschaft des Gewerbes. 
 
Der Ordnungsdienst geht jeder Beschwerde unmittelbar nach. Vor Ort konnten die Beschwerdegrün-
de in keinem Fall verifiziert werden. Von daher konnten keine Maßnahmen ergriffen werden. Der 
Betreiber wurde über die Beschwerden informiert und angehalten, die Beschwerdegründe abzustel-
len. 
 
Da es sich um ein erlaubnisfreies Gaststättengewerbe handelt, kann anlassunabhängig lediglich spo-
radisch geprüft werden, ob tatsächlich kein Alkohol ausgeschenkt wird. Da bislang keine Verstöße 
festgestellt werden konnten, wäre eine erhöhte Kontrolldichte unverhältnismäßig. 
 
Die Bezirksvertretung Vohwinkel hat in seiner Sitzung am 19.08.09 beschlossen, die Verwaltung 
möge die Einrichtung eines Sperrbezirks bei der Landesregierung beantragen (siehe Anlage). 
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Bevor ich ein formelles Verfahren eröffne bitte ich Sie um Ihre Einschätzung, ob ein solcher Antrag 
Erfolgsaussichten haben würde. 
 
Abschließend darf ich darauf hinweisen, dass in dem genannten Bereich keine Straßenprostitution 
stattfindet. 
 
 
Mit freundlichem Gruß 
i.A. 
 
 
 
Vorsich 


